
Berufsordnung (Satzung)
der Psychotherapeutenkammer Schleswig-Holstein

Aufgrund des § 31 Abs. 1 in Verbindung mit § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Kammern und die

Berufsgerichtsbarkeit für die Heilberufe (Heilberufegesetz) vom 29. Februar 1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 248), zu-

letzt geändert durch Gesetz vom 8. Juni 2004 (GVOBl. Schl.-H. S. 211), erlässt die Psychotherapeutenkammer

Schleswig-Holstein nach Beschluss durch die Kammerversammlung in der Sitzung vom 26. April 2005, geän-

dert durch die Kammerversammlung in der Sitzung vom 21. November 2008 mit Genehmigung der Aufsichts-

behörde folgende Satzung:
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Präambel

Diese Berufsordnung stellt die Überzeugung der

Kammermitglieder zu ihrem berufswürdigen Ver-

halten gegenüber den Patientinnen und Patien-

ten, den Kolleginnen und Kollegen, den anderen

Partnerinnen und Partnern im Gesundheitswesen

und der Öffentlichkeit dar.

Sie regelt die Berufsausübung und das Verhalten

für die Mitglieder der Psychotherapeutenkammer

Schleswig-Holstein. Soweit ihre Bestimmungen

für alle Angehörigen dieser Berufe gelten, wird in

dieser Berufsordnung die einheitliche Bezeich-

nung „Psychotherapeutin" und "Psychotherapeut“

verwendet.

Die Festlegung von berufsethischen Grundsätzen

und Berufspflichten dient dem Ziel, den Beruf

gewissenhaft, sorgsam und verantwortungsvoll

auszuüben sowie das Vertrauen zwischen Patien-

tinnen und Patienten und Psychotherapeutinnen

und Psychotherapeuten zu erhalten und zu för-

dern. Damit werden die Kammermitglieder ver-

pflichtet, die Freiheit und das Ansehen des Be-

rufsstandes zu wahren, den Standesfrieden zu

erhalten und die Qualität der psychotherapeuti-

schen Tätigkeit sicherzustellen und zu fördern.

Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten

sind sich ihrer vielfältigen Einflussmöglichkeiten

bewusst und achten die Würde und Integrität des

Menschen. Ihr Verhalten soll darauf abzielen,

Schaden von den Menschen, die sich ihnen an-

vertrauen, deren Angehörigen und der Gesell-

schaft abzuwenden.

Erster Teil

Grundsätze

§ 1 - Wesen des Berufes

Die Berufe der Psychologischen Psychotherapeu-

tin, des Psychologischen Psychotherapeuten, der

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin so-

wie des Kinder- und Jugendlichenpsychothera-

peuten sind ihrer Natur nach freie Berufe und kein

Gewerbe.

§ 2 - Berufliche Aufgaben

(1) Die wesentliche Berufsaufgabe besteht in

der Anwendung psychotherapeutischer

Verfahren in den Bereichen Diagnostik und

Therapie sowie Prävention und Rehabilita-

tion.

(2) Psychotherapeutinnen und Psychothera-

peuten wenden außerdem ihre psychothe-

rapeutischen Kenntnisse und Fähigkeiten

insbesondere in folgenden Bereichen an:

Beratung einzelner Personen, Gruppen und

Organisationen, Aus-, Fort- und Weiterbil-

dung, Lehre und Forschung, öffentlichen

Vorträgen, Medienbereich und Gestaltung

des Gesundheitswesens.

§ 3 - Berufsbezeichnung

(1) Zulässige Berufsbezeichnungen sind: Psy-

chologische Psychotherapeutin und Psy-

chologischer Psychotherapeut, Kinder- und

Jugendlichenpsychotherapeutin und Kin-

der- und Jugendlichenpsychotherapeut.

(2) Statt der Berufsbezeichnung nach Absatz

1 darf auch die allgemeinere Bezeichnung

„Psychotherapeutin“ oder „Psychothera-

peut“ verwendet werden.

(3) Eine Berufsbezeichnung nach den Absät-

zen 1 und 2 darf nur führen, wer hierzu
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nach dem Psychotherapeutengesetz be-

rechtigt ist.

(4) Akademische Grade und Titel dürfen im Zu-

sammenhang mit der Berufsausübung nur

geführt werden, soweit diese mit dem aus-

geübten Beruf in unmittelbarem Zusam-

menhang stehen. Andere akademische

Grade und Titel, die nicht in unmittelbarem

Zusammenhang mit dem ausgeübten Beruf

stehen, dürfen nur mit einem Zusatz geführt

werden, der die Fakultät, in welcher der

Grad oder Titel erworben wurde, erkennen

lässt.

§ 4 - Grundsätzliche Berufspflichten

(1) Psychotherapeutinnen und Psychothera-

peuten üben ihren Beruf in eigener Verant-

wortung, frei und selbstbestimmt aus, so-

weit Gesetz und Berufsordnung sie nicht im

Besonderen verpflichten oder einschrän-

ken.

(2) Sie haben insbesondere die sich aus dieser

Berufsordnung und dem Heilberufegesetz

ergebenden Pflichten zu erfüllen.

(3) Sie sind verpflichtet, ihren Beruf gewissen-

haft auszuüben und sich des ihnen im Zu-

sammenhang mit dem Beruf entgegenge-

brachten Vertrauens würdig zu erweisen.

(4) Sie sind bei der Ausübung ihrer Tätigkeit

verpflichtet, die Würde des Menschen zu

achten, unabhängig insbesondere von Re-

ligion, Nationalität, Geschlecht, sexueller

Orientierung, Parteizugehörigkeit oder so-

zialer Stellung. Sie dürfen weder ihr eige-

nes noch das Interesse Dritter über das

Wohl des Menschen stellen.

(5) Sie haben darauf zu achten, dass sie bei

ihrer beruflichen Tätigkeit ihre fachlichen

Fähigkeiten und ihr Leistungsvermögen

nicht überschätzen.

(6) Sie haben Forderungen und Weisungen

zurückzuweisen, die dieser Berufsordnung

widersprechen.

(7) Sie sind verpflichtet, sich über die für die

Berufsausübung jeweils geltenden Vor-

schriften zu unterrichten.

(8) Sie sind verpflichtet, sich ausreichend ge-

gen Haftpflichtansprüche aufgrund ihrer be-

ruflichen Tätigkeit zu versichern.

(9) Sie haben bei der Ausstellung

psychotherapeutischer Stellungnahmen

und Zeugnisse mit der notwendigen Sorg-

falt zu verfahren, um nach bestem Wissen

ihre fachliche Überzeugung auszuspre-

chen.

(10) Sie sind verpflichtet, Anfragen der Psycho-

therapeutenkammer, welche diese zur Er-

füllung ihrer gesetzlichen Aufgaben, insbeson-

dere bei der Berufsaufsicht stellt, in ange-

messener Frist zu beantworten.

Zweiter Teil

Ausübung des Berufes

§ 5 - Öffentliches Auftreten

(1) Psychotherapeutinnen oder Psychothera-

peuten haben bei ihrem öffentlichen Auf-

treten alles zu unterlassen, was dem Anse-

hen des Berufsstandes schadet.

(2) Werden sie unter Verwendung der

Berufsbezeichnung in der Öffentlichkeit tä-

tig, müssen die fachlichen Äußerungen

sachlich informierend und wissenschaftlich

fundiert sein. Sowohl irreführende Hei-

lungsversprechen als auch unlautere Ver-

gleiche mit anderen Psychotherapeutinnen
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oder Psychotherapeuten und deren Metho-

den sind untersagt.

§ 6 - Fortbildung

Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten

sind verpflichtet, sich in dem Umfange beruflich

fortzubilden, wie es zur Erhaltung und Entwick-

lung der zu ihrer Berufsausübung erforderlichen

Fachkenntnisse notwendig ist. Sie haben sich da-

bei auch über die für ihre Berufsausübung gelten-

den Rechtsvorschriften zu unterrichten.

§ 7 - Qualitätssicherung

Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten

haben dafür zu sorgen, dass von Ihnen und ggf.

ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Quali-

tätsanforderungen an eine psychotherapeutische

Tätigkeit erfüllt werden. Das Nähere kann in einer

Ordnung zur Qualitätssicherung geregelt werden.

§ 8 - Umgang mit Kolleginnen und Kollegen

(1) Psychotherapeutinnen und Psychothera-

peuten begegnen ihren Berufskolleginnen

oder Berufskollegen mit Respekt, nehmen

Rücksicht auf deren berechtigte Interessen

und bleiben bei kritischen Stellungnahmen

sachlich. In Konkurrenz- und Wettbewerbs-

situationen achten sie auf Fairness.

(2) Sie verletzen ihre Pflicht zur Kollegialität

nicht, wenn sie die Kammer auf mögliche

Verstöße gegen die Berufsordnung hinwei-

sen.

§ 9 - Beschäftigung und Ausbildung von

Kolleginnen und Kollegen

(1) Die Beschäftigung von Berufskolleginnen

oder Berufskollegen als Angestellte oder

freie Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter er-

fordert einen dem Berufsstand angemesse-

nen Vertrag.

(2) Auszubildende und Praktikantinnen oder

Praktikanten sind auf ihren späteren Beruf

hin angemessen auszubilden. Die Ausbilder

wirken auf die Einhaltung der Vorschriften

dieser Berufsordnung hin.

§ 10 - Behandlungsmaßstäbe und

Sorgfaltspflichten

(1) Jede psychotherapeutische Behandlung

hat unter Wahrung der Rechte der Patien-

tinnen und Patienten, insbesondere des

Selbstbestimmungsrechts, zu erfolgen.

Weder das Vertrauen, die Unwissenheit,

Leichtgläubigkeit, wirtschaftliche Notlage

oder Hilflosigkeit von Patientinnen oder

Patienten dürfen ausgenutzt, noch unan-

gemessene Versprechungen in Bezug auf

das Behandlungsergebnis gemacht wer-

den.

(2) Diagnostisches und Psychotherapeutisches

Wissen sind überlegt einzusetzen, insbe-

sondere mögliche Folgen für die Patientin

oder den Patienten und andere zu beden-

ken und Schaden zu vermeiden.

(3) Die Durchführung von Psychotherapie setzt

ein besonderes Vertrauensverhältnis zwi-

schen Patientin oder Patient und der Psy-

chotherapeutin oder dem Psychotherapeu-

ten voraus. Fehlt das notwendige Vertrau-

ensverhältnis oder ist es nicht mehr gege-

ben, ist die Psychotherapeutin oder der

Psychotherapeut berechtigt, eine Behand-

lung abzulehnen oder zu beenden.
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§ 11 - Aufklärungspflicht

(1) Die erforderliche Aufklärung der Patientin

oder des Patienten über die geltenden

Rahmenbedingungen hat bei Beginn der

Behandlung im persönlichen Gespräch in-

dividuell zu erfolgen. Diese umfasst auch

nach ausreichender sachgerechter Kennt-

nis des Falles Hinweise über Indikation, Art

der Behandlung, mögliche Behandlungsri-

siken, Behandlungsalternativen und wei-

tere Hilfsangebote, sofern es solche gibt.

Die weitere Behandlung setzt eine nachfol-

gende Patienteneinwilligung voraus.

(2) In einer Institution arbeitende Psycho-

therapeutinnen oder Psychotherapeuten

haben ihre Patientinnen oder Patienten

angemessen über besondere institutionelle

Rahmenbedingungen und Zuständigkeits-

bereiche der an ihrer Behandlung beteilig-

ten Personen zu informieren.

(3) Patientinnen oder Patienten sind vor einer akti-

ven Teilnahme an einer Psychotherapiestudie

sorgfältig über die Inhalte, Rahmenbedingun-

gen, mögliche Belastungen und Risiken aufzu-

klären. Diese Information und die Zustimmung

zur Teilnahme an der Studie müssen vor Be-

ginn der Durchführung schriftlich niedergelegt

sein.

§ 12 - Dokumentations- und

Aufbewahrungspflicht

(1) Psychotherapeutinnen und Psychothera-

peuten sind in Ausübung ihres Berufs ver-

pflichtet, über die psychotherapeutischen

Tätigkeiten erforderliche Aufzeichnungen

zu erstellen.

(2) Diese Aufzeichnungen sind mindestens

zehn Jahre nach Abschluss der Behand-

lung aufzubewahren, soweit sich nicht aus

anderen Vorschriften eine längere Aufbe-

wahrungsdauer ergibt.

(3) Psychotherapeutinnen und Psychothera-

peuten haben dafür Sorge zu tragen, dass

bei Praxisübergabe, im Falle von eigener

Krankheit oder längerer Ortsabwesenheit,

ihre Aufzeichnungen in gehörige Obhut ge-

geben und im Falle des Ablaufes einer Auf-

bewahrungszeit unter Beachtung der ge-

setzlichen Bestimmungen des Datenschut-

zes vernichtet werden.

(4) Patientinnen und Patienten haben auch

nach Abschluss der Therapie das Recht,

Einsicht in die sie betreffenden Unterlagen

und Aufzeichnungen (objektive Daten) zu

verlangen. Aufzeichnungen über subjektive

Eindrücke oder Wahrnehmungen der Psy-

chotherapeutin oder des Psychotherapeu-

ten (subjektive Daten) oder eines Dritten

sind nur mit deren Einverständnis ein-

sichtsfähig, wenn dadurch keine erhebli-

chen gesundheitlichen Gefährdungen zu

befürchten sind.

§ 13 - Schweigepflicht

(1) Psychotherapeutinnen und Psychothera-

peuten sind verpflichtet, über Umstände

und Tatsachen, die ihnen im Zusammen-

hang mit ihrer psychotherapeutischen Tä-

tigkeit von Patientinnen und Patienten an-

vertraut oder bekannt geworden sind,

auch über deren Tod hinaus, zu schwei-

gen. Der Schweigepflicht unterliegen alle

mündlichen und schriftlichen Mitteilungen

einer Patientin/eines Patienten, Aufzeich-

nungen über Patientinnen und Patienten,

Untersuchungsbefunde und Mitteilungen

von Dritten.

(2) Psychotherapeutinnen und Psychothera-

peuten sind zur Offenbarung befugt, so-
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weit sie von der Schweigepflicht entbun-

den worden sind oder soweit die Offenba-

rung zum Schutze eines höherwertigen

Rechtsguts erforderlich ist. Gesetzliche

Aussage- und Anzeigepflichten bleiben

davon unberührt. Gefährdet eine Patientin

oder ein Patient sich selbst oder andere,

so hat die Psychotherapeutin oder der

Psychotherapeut unter Abwägung zwi-

schen Schweigepflicht und Fürsorge-

pflicht angemessen auf die Abwehr der

Gefahr hinzuwirken.

(3) Psychotherapeutinnen und Psychothera-

peuten haben ihre Mitarbeiterinnen oder

Mitarbeiter und auch Personen, die zur

Vorbereitung auf den Beruf an der psy-

chotherapeutischen Tätigkeit teilnehmen,

über die gesetzliche Pflicht zur Ver-

schwiegenheit zu belehren und dies

schriftlich festzuhalten.

(4) Im Rahmen fachlicher Beratung, Intervi-

sion, Supervision oder zum Zwecke der

wissenschaftlichen Forschung und Lehre

dürfen Informationen über Patientinnen

oder Patienten sowie Dritte nur in hinrei-

chend anonymisierter Form verwendet

werden, soweit nicht eine ausdrückliche

Entbindung von der Schweigepflicht vor-

liegt.

(5) Patientinnen oder Patienten sind in jedem

Fall darüber zu unterrichten, wenn Dritte

Informationen über sie wünschen oder ein

Fall vorliegt, in dem die Schweigepflicht

aufgrund einer gesetzlichen Vorschrift ein-

geschränkt ist.

(6) In der Kinder- und Jugendlichenpsy-

chotherapie ist die Pflicht der Verschwie-

genheit auch gegenüber den Sorgebe-

rechtigten der Patientin oder des Patien-

ten zu wahren, es sei denn, dass psy-

chotherapeutische Erfordernisse eine

Abweichung unabdingbar notwendig ma-

chen.

§ 14 - Abstinenzgebot

(1) Psychotherapeutinnen und Psychothera-

peuten dürfen die Vertrauensbeziehung zur

Patientin oder zum Patienten nicht zur Be-

friedigung eigener Bedürfnisse oder Inte-

ressen ausnutzen oder versuchen, aus den

Kontakten persönliche oder wirtschaftliche

Vorteile zu ziehen. Das Annehmen von Ge-

schenken ist zulässig, solange diese den

Charakter von kleinen Aufmerksamkeiten

behalten.

(2) Die Psychotherapeutin oder der Psychothe-

rapeut soll außertherapeutische Kontakte

meiden, welche die therapeutische Bezie-

hung stören oder ihre Unabhängigkeit be-

einträchtigen können. Unvermeidbare

Kontakte sollen so gering wie möglich

gehalten werden.

(3) Das Abstinenzgebot gilt auch gegenüber

Personen, die der Patientin oder dem Pati-

enten nahe stehen.

(4) Die Berufsausübung verbietet insbesondere

sexuelle Kontakte zwischen der Psychothe-

rapeutin oder dem Psychotherapeuten und

der Patientin oder dem Patienten.

(5) Diese Abstinenzverpflichtung gilt auch für

die Zeit nach Beendigung der Therapie,

solange noch eine Behandlungsnotwendig-

keit oder eine Abhängigkeitsbeziehung der

Patientin oder des Patienten zur Psycho-

therapeutin oder zum Psychotherapeuten

gegeben ist.

(6) Psychotherapeutinnen und Psychothera-

peuten ist es untersagt, im Zusammenhang

mit der Ausübung psychotherapeutischer

Tätigkeit Waren und andere Gegenstände

ausschließlich zu gewerblichen Zwecken
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abzugeben oder unter ihrer Mitwirkung ab-

geben zu lassen sowie gewerbliche

Dienstleistungen zu erbringen oder erbrin-

gen zu lassen, soweit nicht die Abgabe des

Produkts oder die Dienstleistung wegen ih-

rer Besonderheit Bestandteil der psycho-

therapeutischen Tätigkeit ist oder aber

durch andere gesetzliche Vorschriften zu-

lässig ist.

§ 15 - Honorar und Vergütungsabsprachen

(1) Die Honorarforderung muss angemessen

sein. Soweit nicht andere öffentlich-rechtli-

che Vergütungsregelungen maßgeblich

sind, ist die Gebührenordnung für Psycho-

logische Psychotherapeuten und Kinder-

und Jugendlichenpsychotherapeuten

(GOP) anzuwenden. Die Sätze der GOP

dürfen nicht in unlauterer Weise unter-

schritten oder sittenwidrig überhöhte Hono-

rarvereinbarungen getroffen werden.

(2) Honorarfragen und Ausfallregelungen sind

zu Beginn der Psychotherapie mit der Pati-

entin oder dem Patienten zu klären.

(3) In Ausnahmefällen darf aus sozialen oder

ethischen Gründen ganz oder teilweise auf

Honorar verzichtet werden.

(4) Die Annahme oder Zahlung von Entgelt für

Zuweisungen von Patientinnen oder Pati-

enten sind unzulässig.

§ 16 - Zusammenarbeit mit anderen

Berufsgruppen

Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten

sollten mit dem Ziel der bestmöglichen Versor-

gung der Patientinnen und Patienten mit den An-

gehörigen anderer Berufsgruppen der psychoso-

zialen und medizinischen Versorgung zusam-

menarbeiten.

§ 17 - Umgang mit minderjährigen oder

beschränkt einwilligungsfähigen

Patientinnen und Patienten

(1) Bei Konflikten zwischen gesetzlichen

Vertreterinnen oder gesetzlichen Vertretern

und Patientinnen oder Patienten ist auf das

Wohl der Patientin oder des Patienten zu

achten.

(2) Bei in Absatz 1 genannten Fällen entschei-

det grundsätzlich die Psychotherapeutin

oder der Psychotherapeut über eine Beteili-

gung der gesetzlichen Vertreter an dem

psychotherapeutischen Prozess (beglei-

tende Psychotherapie). Dabei ist unter

sorgfältiger Berücksichtigung der entwick-

lungsbedingten Fähigkeiten das Selbstbe-

stimmungsrecht der Patientin oder des Pati-

enten zu wahren. Andere gesetzliche Be-

stimmungen bleiben unberührt und gelten

fort.

§ 18 - Ausübung des Berufs in eigener Praxis

(1) Die selbständige Ausübung des Berufs in

eigener Praxis ist an den Ort der Niederlas-

sung gebunden. Die Niederlassung ist der

Psychotherapeutenkammer nach den Vor-

schriften des Heilberufegesetz § 8 (Melde-

pflicht) anzuzeigen.

(2) Die Ausübung ambulanter psychothera-

peutischer Tätigkeit im Umherziehen ist be-

rufswidrig.

(3) Selbständige psychotherapeutische Tätig-

keit, die nicht in eigener Praxis erfolgt, muss
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in geeigneten Räumen stattfinden. Die Maß-

gabe nach Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(4) Die Durchführung psychotherapeutischer

Maßnahmen außerhalb der Praxisräume ist

statthaft, soweit sie heilkundlich indiziert ist.

(5) Die Errichtung einer Zweitpraxis ist der Psy-

chotherapeutenkammer anzuzeigen.

§ 19 - Kennzeichnung der Praxis

Die Praxis ist durch ein Praxisschild zu kenn-

zeichnen. Dabei ist der Name, die Berufsbezeich-

nung, ein Hinweis auf Erreichbarkeit (Sprechzei-

ten oder Telefonnummer) sowie gegebenenfalls

die Zugehörigkeit zu einer Berufsausübungsge-

meinschaft anzugeben. Weitere Angaben sind

nach Maßgabe des § 21 möglich.

§ 20 - Anforderungen an die Praxis für

Psychotherapie

Psychotherapeutische Praxen müssen bedarfsge-

recht ausgestattet sein. Die Räumlichkeiten müs-

sen den Regeln der psychotherapeutischen Be-

handlung genügen und vom privaten Lebensbe-

reich getrennt sein.

§ 21 - Gestaltung von Informationen über die

Praxis für Psychotherapie

(1) Werbung hat sich auf sachgerechte und an-

gemessene Information zu beschränken.

Eine dem beruflichen Selbstverständnis der

Psychotherapeutinnen und Psychothera-

peuten zuwiderlaufende Werbung ist unzu-

lässig.

(2) Berufswidrige Werbung ist untersagt. Be-

rufswidrig ist insbesondere eine nach Inhalt

oder Form anpreisende oder irreführende

Werbung. Psychotherapeutinnen und Psy-

chotherapeuten dürfen eine solche Wer-

bung durch andere weder veranlassen

noch dulden. Werbeverbote auf Grund an-

derer gesetzlicher Bestimmungen bleiben

unberührt.

§ 22 - Zusammenschlüsse zur gemeinsamen

Berufsausübung

(1) Psychotherapeutinnen und Psychothera-

peuten dürfen sich – im Rahmen des nach

dem Heilberufegesetz Schleswig-Holstein

Zulässigen - zur Ausübung ihres Berufs in

allen rechtlich möglichen Formen mit ande-

ren Angehörigen ihres Berufsstandes oder

Angehörigen anderer Berufsgruppen zu-

sammenschließen, wenn die eigenverant-

wortliche und selbständige sowie nicht ge-

werbliche Berufsausübung und die Einhal-

tung der Berufsordnung gewahrt bleibt.

(2) Bei allen Formen von Zusammenschlüssen

muss die freie Wahl der Psychotherapeutin

oder des Psychotherapeuten durch die Pa-

tientin oder den Patienten gewährleistet

bleiben.

(3) Der Zusammenschluss zu einer Berufsaus-

übungsgemeinschaft ist der Psychothera-

peutenkammer anzuzeigen. Auf Verlangen

sind die vertraglichen Regelungen der Psy-

chotherapeutenkammer vorzulegen.

§ 23 - Ausübung des Berufs in einem

Beschäftigungsverhältnis

(1) Psychotherapeutinnen und Psychothera-

peuten dürfen als vorgesetzte Person

nachgeordneten Personen keine Weisun-
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gen erteilen, die mit der Berufsordnung

nicht vereinbar sind.

(2) Psychotherapeutinnen und Psychothera-

peuten in einem privatrechtlichen Beschäf-

tigungsverhältnis oder öffentlich-rechtlichen

Dienstverhältnis dürfen von vorgesetzten

Personen Weisungen, die mit dieser Be-

rufsordnung nicht vereinbar sind, nicht be-

folgen.

§ 24 - Gleichzeitige Ausübung des Berufs in

einem Beschäftigungsverhältnis und in eige-

ner Praxis

Üben Psychotherapeutinnen und Psychothera-

peuten ihren Beruf in einem Beschäftigungsver-

hältnis oder Dienstverhältnis und daneben in ei-

gener Praxis aus, so hat im Fall auftretender Kon-

flikte das Patientenwohl Vorrang. Es ist darauf zu

achten, dass aus den verschiedenen Tätigkeiten

keine Interessenkollisionen erwachsen.

§ 25 - Psychotherapeutinnen und Psychothe-

rapeuten in Lehre, Aus-, Fort- und Weiterbil-

dung, Supervision und Selbsterfahrung

(1) In der Lehre, Aus- und Fort- und Weiterbil-

dung, Supervision sowie Selbsterfahrung

tätige Psychotherapeutinnen und Psycho-

therapeuten haben die Integrität von Teil-

nehmerinnen und Teilnehmern zu achten

und dürfen Abhängigkeiten nicht miss-

bräuchlich nutzen, insbesondere nicht zu

sexuellen Kontakten.

(2) Psychotherapeutinnen und Psychothera-

peuten in der Lehre, Aus- und Fort- und

Weiterbildung, Supervision sowie Selbst-

erfahrung haben die berufsethischen Stan-

dards zu lehren und in ihrem eigenen Han-

deln vorbildlich zu vertreten.

(3) Sie dürfen keine Prüfungen bei Personen

abnehmen, die bei ihnen in Selbsterfahrung

oder Lehrtherapie sind oder waren.

(4) Die Ausbildungsbedingungen müssen für

alle Betroffenen transparent und vertraglich

festgelegt sein.

§ 26 - Psychotherapeutinnen und Psychothe-

rapeuten in der Forschung

(1) Psychotherapeutinnen und Psychothera-

peuten haben bei der Planung und Durch-

führung von Studien die international aner-

kannten ethischen Prinzipien einzuhalten,

insbesondere die Autonomie der Menschen

zu respektieren, Schaden zu vermeiden,

Nutzen zu mehren und für Gerechtigkeit zu

sorgen.

(2) Bei einer Beteiligung an Forschungsvorha-

ben, die nicht selbst verantwortet werden,

haben Psychotherapeutinnen und Psycho-

therapeuten in besonderer Weise darauf zu

achten, dass die von ihnen eingebrachten

Daten nicht missbräuchlich verwendet wer-

den.

(3) Die an einer Studie teilnehmende Person

ist vor ihrer Zusage sorgsam über Inhalt

und Rahmenbedingungen der Studie sowie

über daraus entstehende mögliche Belas-

tungen und Risiken aufzuklären. Diese In-

formation und die Zustimmung zur Teil-

nahme an der Studie müssen vor Beginn

schriftlich niedergelegt sein.
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§ 27 - Psychotherapeutinnen und

Psychotherapeuten als Gutachterin

und als Gutachter

(1) Psychotherapeutinnen und Psychothera-

peuten dürfen sich als Gutachterinnen und

Gutachter betätigen, soweit ihre Fach-

kenntnisse und ihre beruflichen Erfahrun-

gen ausreichen. Bei der Ausstellung psy-

chotherapeutischer Gutachten und Be-

scheinigungen hat die Psychotherapeutin

oder der Psychotherapeut mit der notwen-

digen Sorgfalt zu verfahren und nach bes-

tem Wissen ihre oder seine Überzeugung

auszudrücken.

(2) Ein Auftrag zur Begutachtung eigener Pati-

entinnen oder Patienten im Rahmen eines

Gerichtsverfahrens ist in der Regel abzu-

lehnen.

(3) Eine Stellungnahme auf Wunsch der Pati-

entin oder des Patienten ist nur dann mög-

lich, wenn die Patientin oder der Patient auf

die Risiken einer möglichen Äußerung der

Psychotherapeutin oder des Psychothera-

peuten in geeigneter Weise hingewiesen

wurde und wenn die Patientin oder der Pa-

tient die Psychotherapeutin oder den Psy-

chotherapeuten diesbezüglich von der

Schweigepflicht entbunden hat.

§ 28 - Ahndung von Verstößen

Schuldhafte, d. h. vorsätzliche oder fahrlässige

Verstöße gegen die Bestimmungen dieser Be-

rufsordnung können berufsrechtliche Verfahren

nach dem Heilberufegesetz nach sich ziehen.

§ 29 - Inkrafttreten

Diese Berufsordnung tritt am Tage ihrer Veröf-

fentlichung in Kraft.

Kiel, den 26.04.2005
Dr. Oswald Rogner

Präsident

Psychotherapeutenkammer
Schleswig-Holstein

Genehmigt aufgrund des § 21 Abs. 2 i. V. m. § 77
Abs. 1 Satz 2 des Heilberufegesetzes.

Kiel, den 31.05 2005

Ministerium für Soziales, Gesundheit
und Verbraucherschutz des
Landes Schleswig-Holstein

Dr. Klaus Riehl

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefer-
tigt.

Kiel, den 01.06.2005
Dr. Oswald Rogner

Präsident

Psychotherapeutenkammer
Schleswig-Holstein


